
07.05.2024

Anwendung des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) bei Bauvorhaben von Windener-
gieanlagen in Thüringen

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie wird im Rahmen des § 7 Abs. 2 UVPG der Begriff "besondere örtli-
che Gegebenheiten" durch die jeweils zuständige Behörde ausgelegt?

2. Gibt es zwischen den zuständigen Behörden Auslegungsunterschie-
de? Wenn ja, welche?

Gröning
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